
§ 10 Abs. 2 und 3 Landeshundegesetz NRW 

 
Hunde bestimmter Rassen 

(2) Abweichend von § 5 Abs. 3 Satz 3 kann die Verhaltensprüfung auch von einer 
oder einem anerkannten Sachverständigen oder einer anerkannten sachver-
ständigen Stelle durchgeführt werden. 

(3) Abweichend von § 6 Abs. 2 kann die Sachkundebescheinigung auch von einer 
oder einem anerkannten Sachverständigen oder einer anerkannten sachver-
ständigen Stelle erteilt werden. 


